
 
Kleine Anfrage 
Moritz Promny (Freie Demokraten) und Rüdiger Holschuh (SPD) vom 01.04.2022 
Situation an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst im Odenwald 
und  
Antwort  
Kultusminister  
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Einem Zeitungsbericht des „Odenwälder Journals“ vom 28.03.2022 ist zu entnehmen, dass es an der Ernst-
Göbel-Schule in Höchst im Odenwald zu gravierenden Unstimmigkeiten zwischen der Schülerschaft auf der 
einen sowie der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt auf der anderen Seite gekommen ist. Hintergrund 
ist nach Auskunft des Artikels eine mit Umstrukturierungen in der Oberstufe verbundenen Einschränkung der 
Wahl der Leistungskurse sowie eine Abordnung des Oberstufenleiters an eine andere Schule in Folge dieses 
Konfliktes. Hierbei kam es bereits zu einem Streik der Schülerinnen und Schüler, ein weiterer ist von Seiten 
der Schülervertretung angekündigt worden. 
 
Vorbemerkung Kultusminister: 
Die Staatlichen Schulämter begleiten und unterstützen als untere Schulaufsichtsbehörden die Schu-
len in allen Belangen und insbesondere auch in schwierigen Situationen. Dazu steht die Expertise 
schulfachlicher und verwaltungsfachlicher Aufsichtsbeamtinnen und -beamten, der Schulpsycho-
loginnen und -psychologen sowie der Schulentwicklungsberatung zur Verfügung. Darüber hinaus 
werden von der Hessischen Lehrkräfteakademie Unterstützungsangebote, wie beispielsweise  
externe Prozessbegleitung, bereitgestellt. Diese Angebote ermöglichen es, in einem geschützten 
Raum schwierige Situationen aufzuarbeiten sowie Führungshandeln und Veränderungsprozesse 
zu reflektieren. Auch Fragestellungen zur Ausgestaltung der Führungs- und Leitungsrolle und 
zum Umgang mit Krisen und Konflikten können durch professionelle Beratung lösungsorientiert 
bearbeitet werden. Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Schulleitungsteams können hierzu in 
Konfliktsituationen verschiedene Angebote über das zuständige Staatliche Schulamt beantragen. 
Die externen Beraterinnen und Berater agieren dabei als professionelle Vermittler, die eine Kon-
fliktsituation neutral betrachten und vertraulich behandeln können. Darüber hinaus können die 
begleitenden Angebote nur wirksam werden, wenn alle Beteiligten ein ernsthaftes Interesse an der 
konstruktiven Wiederherstellung des Schulfriedens haben und eine grundsätzliche Bereitschaft 
vorhanden ist, Konflikte sach- und lösungsorientiert zu bearbeiten. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:  
 
 
Frage 1. Wie gedenkt die Landesregierung den Schulfrieden an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst im Oden-

wald wiederherzustellen? 
 
Zusammen mit der Schule arbeitet das zuständige Staatliche Schulamt in enger Abstimmung mit 
dem Hessischen Kultusministerium mit allen Beteiligten an der Wiederherstellung des Schulfrie-
dens. Neben Personallenkungsmaßnahmen, externer professioneller Unterstützung der Schullei-
tung und der Sicherstellung des Unterrichtsbetriebs steht insbesondere die Kommunikation mit 
allen Beteiligten und ihren Vertretungen sowie die lösungsorientierte Moderation des Konflikts 
im Vordergrund. Ergänzend wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 
 
 
Frage 2. Nach welchen Maßgaben ordnet das Staatliche Schulamt die Abordnung einer Lehrkraft an eine 

andere Schule an? 
 
Die Abordnung einer verbeamteten Lehrkraft erfolgt gemäß § 25 des Hessischen Beamtengesetzes 
(HBG) und die Abordnung einer tarifbeschäftigten Lehrkraft nach § 4 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H). 
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Frage 3. Welche Möglichkeiten stehen der betroffenen Lehrkraft zu, um eine Abordnung an eine andere 
Schule abzuwenden? 

 
Lehrkräften stehen im Rahmen einer Abordnung die einschlägigen Rechtsmittel – abhängig  
davon, ob sie verbeamtet oder tarifbeschäftigt sind – zur Verfügung. 
 
 
Frage 4. Im Rahmen welchen Verfahrens wurde seitens der Schule über die verringerten Kombinationsmög-

lichkeiten bei der Leistungskurswahl entschieden? 
 
Bislang wurde seitens der Ernst-Göbel-Schule über eine Änderung der Organisation der  
Leistungskurswahl nicht entschieden.  
 
 
Wiesbaden, 18. Juli 2022 

Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
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